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(5Ob330/71), 8Ob541/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1972

Norm

ZPO §235 A

ZPO §527 Abs2 B3b

Rechtssatz

Der Aufhebungsbeschluß des Rekursgerichtes, mit dem dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung (ohne

Verfahrensergänzung) aufgetragen wird und der die Rechtsansicht aufträgt, daß der zur Entscheidung stehende Antrag

(auf Zulassung einer Klagsänderung) nicht ab - sondern zurückzuweisen sei (will keine Klagsänderung vorliegt), ist auch

ohne Rechtskraftvorbehalt anfechtbar (vgl SZ 12/17).
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